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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.08.2024

§ 6

 

(1) Dem Waldteilungsbewilligungsbescheid ist ein Plan im Sinne des Liegenschaftsteilungsgesetzes zugrunde zu legen.

Wurde ein solcher Plan nicht bereits im Antrag vorgelegt (§ 3 Abs. 3), so hat die Behörde denjenigen, zu dessen

Gunsten die Bewilligung erteilt werden soll, aufzufordern, einen Plan im Sinne des Liegenschaftsteilungsgesetzes

vorzulegen.

(2) Im Spruch des Waldteilungsbewilligungsbescheides sind das ö;entliche Interesse an der Waldteilung und die

Maßnahme anzuführen, zu deren Verwirklichung die Waldteilung notwendig ist.
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